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Öffentliche Bekanntmachungen

Offenlegung des Entwurfs der
1. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 210: Coermühle 

Gemäß dem Baugesetzbuch wurde für
den oben bezeichneten Teil des Stadtge-
bietes Münster der Entwurf der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 210 nebst
Begründung als vereinfachtes Verfahren
gemäß § 13 Baugesetzbuch aufgestellt. 

Die Abgrenzung des Bereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 210 ist aus dem abge-
druckten Übersichtsplan Nr. 1 zu erse-
hen. 

Gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch wird hier-
mit bekanntgegeben: 

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 210 liegt vom 17. 8. bis
zum 17. 9. 2009 zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus. Die Offenlegung erfolgt wäh-
rend der Dienststunden bei der Stadtver-
waltung Münster, im Kundenzentrum
Planen-Bauen-Umwelt im Erdgeschoss
des Stadthauses 3, Albersloher Weg 33.

Während dieser Auslegungsfrist können
zum Plan schriftlich Stellungnahmen vor-
gebracht oder beim Amt für Stadtent-
wicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
zur Niederschrift erklärt werden. Nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über
die Bebauungsplanänderung unberück-
sichtigt bleiben.

Offengelegt werden im vereinfachten Ver-
fahren die Entwürfe des Planes und der
Be gründung zur Bebauungsplanände-
rung.

Neben der Offenlegung im Kundenzen-
trum des Stadthauses 3 kann der Entwurf
der Bebauungsplanänderung auch im In-
ternet unter
www.muenster.de/stadt/stadtplanung
eingesehen werden. 

Es wird auf den § 47 (2a) Verwaltungsge-
richtsordnung hingewiesen. Hiernach ist
in einem späteren Normenkontrollverfah-
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ren der Antrag einer Person zu einem Be-
bauungsplan unzulässig, wenn die den
Antrag stellende Person nur Einwendun-
gen geltend macht, die sie im Rahmen
der öffentlichen Auslegung nicht oder
verspätet geltend gemacht hat, aber
hätte geltend machen können.

Münster, den 2. Juli 2009
Der Oberbürgermeister
I. V.

Schultheiß
Stadtdirektor

Inkrafttreten der 1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 323: Wohn-
gebiet Sentruper Höhe 

Die vom Rat der Stadt Münster am
24. 6. 2009 im vereinfachten Verfahren
gemäß § 13 Baugesetzbuch als Satzung
beschlossene 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 323 wird gemäß § 10 (3)
Baugesetzbuch bekanntgemacht. 

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung
tritt die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 323 in Kraft. 

Bei der Stadtverwaltung Münster, im
Kundenzentrum Planen-Bauen-Umwelt
im Erdgeschoss des Stadthauses 3, Al-
bersloher Weg 33, können während der
Dienststunden die Änderung des Bebau-
ungsplanes und die Begründung zur Än-
derung des Bebauungsplanes eingese-
hen werden.

Die Abgrenzung des Bereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 323 ist aus dem abge-

druckten Übersichtsplan Nr. 2 zu erse-
hen.

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden
Bestimmungen des Baugesetzbuches
und der Gemeindeordnung NW wird hin-
gewiesen:

1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4: 

„(3) Der Entschädigungsberechtigte
kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 be-
zeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Leis -
tung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. 

(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in Absatz
3 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruchs her-
beigeführt wird." 

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1: 

„(1) Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans
und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht-
liche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214
Abs. 2a beachtlich sind.“ 

3. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 Abs.
6 Satz 1: 

"Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige
ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt." 

Münster, den 2. Juli 2009

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes Nr. 485: Roxel – Nordumge-
hung zwischen Havixbecker
Straße und Roxeler Straße 

Der vom Rat der Stadt Münster am
24. 6. 2009 als Satzung beschlossene
Bebauungsplan Nr. 485 wird gemäß § 10
(3) Baugesetzbuch bekanntgemacht. 

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung
tritt der Bebauungsplan Nr. 485 in Kraft. 

Bei der Stadtverwaltung Münster, im
Kundenzentrum Planen-Bauen-Umwelt
im Erdgeschoss des Stadthauses 3, Al-

Übersichtsplan Nr. 1  Maßstab 1 : 15.000
Abgrenzung des Bebauungsplanes Nr. 210

Übersichtsplan Nr. 2  Maßstab 1 : 20.000
Abgrenzung des Bebauungsplanes Nr. 323
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bersloher Weg 33, können während der
Dienststunden 

• der Bebauungsplan, 

• die Begründung zum Bebauungsplan
und 

• die zusammenfassende Erklärung
über die Art und Weise, wie die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der
Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung in dem Verfahren berücksichtigt
wurden und aus welchen Gründen der
Plan nach Abwägung mit den geprüf-
ten, in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmöglichkeiten ge-
wählt wurde, 

eingesehen werden. 

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes Nr. 485 tritt der Bebauungsplan Roxel
4: Schelmenstiege-BAB, soweit er von
dem neuen Bebauungsplan überlagert
wird, außer Kraft. 

Die Abgrenzung des Bereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 485 ist aus dem abge-
druckten Übersichtsplan Nr. 3 zu ersehen.

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden
Bestimmungen des Baugesetzbuches
und der Gemeindeordnung NW wird hin-
gewiesen:

1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4: 

„(3) Der Entschädigungsberechtigte
kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 be-
zeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Lei-
stung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. 

(4) Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten
Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird." 

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1: 

„(1) Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans
und 

3 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht-
liche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
der Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Feh-
ler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 

3. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 Abs.
6 Satz 1: 

"Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige
ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden,
es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt." 

Münster, den 2. Juli 2009

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Offenlegung des Entwurfes der 
30. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Münster
im Stadtbezirk Münster-Ost im
Stadtteil Handorf für den Bereich
Haus Eggert / Zur Haskenau 

Gemäß dem Baugesetzbuch wurde für
den oben bezeichneten Teil des Stadtge-
bietes Münster der Entwurf der 30. Ände-

Übersichtsplan Nr. 3  Maßstab 1 : 15.000
Abgrenzung des Bebauungsplanes Nr. 485



92 Amtsblatt Nr. 11 vom 3. Juli 2009

rung des Flächennutzungsplanes nebst
Begründung aufgestellt. 

Die Abgrenzung des Bereiches der
30. Änderung des Flächennutzungspla-
nes ist aus dem abgedruckten Über-
sichtsplan Nr. 4 zu ersehen. 

Gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch wird hier-
mit bekanntgegeben: 

Der Entwurf der 30. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes liegt vom 17.08. bis
zum 17. 9. 2009 zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus. Die Offenlegung erfolgt wäh-
rend der Dienststunden bei der Stadtver-
waltung Münster, im Kundenzentrum
Planen-Bauen-Umwelt im Erdgeschoss
des Stadthauses 3, Albersloher Weg 33. 

Während dieser Auslegungsfrist können
zum Plan schriftlich Stellungnahmen vor-
gebracht oder beim Amt für Stadtentwick-
lung, Stadtplanung, Verkehrsplanung zur
Niederschrift erklärt werden. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über die
Flächennutzungsplanänderung unberück-
sichtigt bleiben. 

Offengelegt werden

• die Entwürfe des Planes und der Be-
gründung einschließlich Umweltbe-
richt zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes, 

• die vorhandenen umweltbezogenen
Informationen zu den Schutzgütern
Menschen, Pflanzen und Tiere / biolo-
gische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima /
Luft, Landschaft, Kulturgüter und son-
stige Sachgüter, 

• die wesentlichen vorliegenden um-

weltbezogenen Stellungnahmen der
Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange. 

Neben der Offenlegung im Kundenzen-
trum des Stadthauses 3 kann der Entwurf
der Flächennutzungsplanänderung (nur
Plan und Begründung) auch im Internet
unter www.muenster.de/stadt/stadtpla-
nung eingesehen werden. 

Münster, den 2. Juli 2009

Der Oberbürgermeister
I. V.

Schultheiß
Stadtdirektor

Beschluss zur Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 513: Handorf – Haus
Eggert / Zur Haskenau 

Der Rat der Stadt Münster hat am
24. 6. 2009 folgenden Beschluss gefasst: 

Für den Bereich Haus Eggert / Zur Has-
kenau ist gemäß § 2 (1) i. V. m. § 12 Bau-
gesetzbuch (BauGB) ein vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan zur Festsetzung
u. a. eines Hotels aufzustellen. 

Innerhalb dieses Gebietes liegen die fol-
genden Grundstücke: 

Gemarkung Handorf

Flur 12, Teile der Flurstücke 140, 343 

Flur 13, Flurstücke 35, 72, 77, 78, 80,
Teile der Flurstücke 71, 76, 81, 89

Die Abgrenzung des Bereiches des auf-
zustellenden vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 513 ist aus dem abge-
druckten Übersichtsplan Nr. 5 zu
ersehen. 

Der vorstehende Beschluss des Rates
der Stadt Münster wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht. 

Münster, den 2. Juli 2009

Dr. Tillmann 
Oberbürgermeister 

Offenlegung des Entwurfes des
vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 513: Handorf – Haus
Eggert / Zur Haskenau 

Gemäß dem Baugesetzbuch wurde für
den oben bezeichneten Teil des Stadtge-
bietes Münster der Entwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 513
nebst Begründung aufgestellt. 

Die Abgrenzung des Bereiches des vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes Nr.
513 ist aus dem abgedruckten Über-
sichtsplan Nr. 5 zu ersehen. 

Gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch wird hier-
mit bekanntgegeben: 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 513 liegt vom 17.08.
bis zum 17. 9. 2009 zur Einsichtnahme
öffentlich aus. Die Offenlegung erfolgt
während der Dienststunden bei der
Stadtverwaltung Münster, im Kundenzen-
trum Planen-Bauen-Umwelt im Erdge-
schoss des Stadthauses 3, Albersloher
Weg 33. 

Während dieser Auslegungsfrist können
zum Plan schriftlich Stellungnahmen vor-
gebracht oder beim Amt für Stadtent-
wicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
zur Niederschrift erklärt werden. Nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben. 

Offengelegt werden 

• die Entwürfe des Planes und der Be-
gründung einschließlich Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan, 

• die vorhandenen umweltbezogenen
Informationen zu den Schutzgütern
Menschen, Pflanzen und Tiere / biolo-
gische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima /
Luft, Landschaft, Kulturgüter und son-
stige Sachgüter, 

• die wesentlichen vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen der
Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange. 

Übersichtsplan Nr. 4  Maßstab 1 : 15.000
Abgrenzung des Bereiches der 30. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes

Übersichtsplan Nr. 5  Maßstab 1 : 15.000
Abgrenzung des Bereiches des 
Bebauungsplanentwurfes Nr. 513
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Neben der Offenlegung im Kundenzen-
trum des Stadthauses 3 kann der Entwurf
des Bebauungsplanes (nur Plan und Be-
gründung) auch im Internet unter
www.muenster.de/stadt/stadtplanung
eingesehen werden. 

Es wird auf den § 47 (2 a) Verwaltungsge-
richtsordnung hingewiesen. Hiernach ist
in einem späteren Normenkontrollverfah-
ren der Antrag einer Person zu einem Be-
bauungsplan unzulässig, wenn die den
Antrag stellende Person nur Einwendun-
gen geltend macht, die sie im Rahmen
der öffentlichen Auslegung nicht oder
verspätet geltend gemacht hat, aber
hätte geltend machen können. 

Münster, den 2. Juli 2009

Der Oberbürgermeister
I. V.

Schultheiß
Stadtdirektor

Beschluss zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 529: östlich
Koburger Weg / südlich DJK-
Sportgelände / westlich Germa-
nia-Campus 

Der Rat der Stadt Münster hat am
24. 6. 2009 folgenden Beschluss gefasst: 

Für den Bereich östlich Koburger Weg /
südlich DJK-Sportgelände / westlich Ger-
mania-Campus ist gem. § 2 (1) i. V. m.
§ 13 a BauGB ein Bebauungsplan der In-
nenentwicklung im Sinne des § 30
BauGB zur Festsetzung von Art und Maß
der baulichen Nutzung, der überbaubaren
Grundstücksflächen und der Verkehrsflä-
chen aufzustellen. 

Innerhalb dieses Gebietes liegen die fol-
genden Grundstücke: 

Gemarkung Münster

Flur 71, Teile der Flurstücke 402, 582, 732 

Flur 72, Flurstücke 218, 220, 221, 222,
256, 257, 279, 280, Teile der Flurstücke
52, 54, 217, 252, 255, 401 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes
wird im beschleunigten Verfahren nach
den Regelungen des § 13 a BauGB
durchgeführt. Von der Umweltprüfung
nach § 2 (4) BauGB, dem Umweltbericht
nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3
(2) Satz 2 BauGB und der zusammenfas-
senden Erklärung gem. § 10 (4) BauGB
wird abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht
anzuwenden. 

Die entgegenstehenden Darstellungen im
wirksamen Flächennutzungsplan der
Stadt Münster werden gemäß § 13 a (2)

BauGB nach der Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes im Wege der Berichtigung
angepasst.

Die Abgrenzung des Bereiches des auf-
zustellenden Bebauungsplanes Nr. 529
ist aus dem abgedruckten Übersichtsplan
Nr. 6 zu ersehen.

Der vorstehende Beschluss des Rates
der Stadt Münster wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht. 

Münster, den 2. Juli 2009

Dr. Tillmann 
Oberbürgermeister 

Satzung zur Erhebung und zur
Höhe von Elternbeiträgen für die
Förderung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen, Kindertages-
pflege und die Teilnahme an För-
der- und Betreuungsangeboten 
an Grund- und Förderschulen 
und offenen Ganztagsschulen
vom 25. 6. 2009

Auf der Grundlage der §§ 7, 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV NRW S.
514) - GO, und des § 90 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Dezember
2006 (BGBl. I S. 3134) SGB VIII, sowie §§
5 und 23 des Gesetzes zur frühen Bil-

dung und Förderung von Kindern - Kin-
derbildungsgesetz – KiBiz – vom 25.10.
2007 (GV. NRW. S. 462) hat der Rat der
Stadt Münster in seiner Sitzung vom 24.
6. 2009 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Für die Inanspruchnahme von Ange-
boten der Förderung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege nach den §§ 22 bis 24
SBG VIII sowie der Förderung und
Betreuung von Kindern an Grund-
und Förderschulen und offenen
Ganztagsschulen wird gem. §§ 5
Abs. 2 und 23 Abs. 1 KiBiz ein mo-
natlicher Elternbeitrag erhoben.

(2) Der Elternbeitrag wird durch Eltern-
beitragsbescheid festgesetzt.

§ 2
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner sind die leiblichen
Eltern oder diesen rechtlich gleichge-
stellte Personen, wenn sie jeweils mit
dem Kind, das ein Betreuungsange-
bot nach § 1 in Anspruch nimmt, zu-
sammen leben. Lebt das Kind nur mit
einem Elternteil zusammen, so tritt
dieser an die Stelle der Eltern.

(2) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33
SGB VIII oder Verwandtenpflege den
Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach
§ 32 Einkommensteuergesetz (EStG)
gewährt oder Kindergeld gezahlt, tre-
ten diese an die Stelle der Eltern.

(3) Mehrere Beitragsschuldner haften als
Gesamtschuldner.

§ 3
Elternbeitrag

(1) Der Elternbeitrag wird als voller Mo-
natsbeitrag erhoben und ist jeweils
zum 15. eines Monats fällig. Der El-
ternbeitrag entsteht mit Beginn des
Monats, in dem das Kind in die Kin-
dertageseinrichtung, Kindertages-
pflege oder dem Förder- und Betreu-
ungsangebot der Grund- oder
Förderschule oder offenen Ganztags-
schule aufgenommen wird. Die Bei-
tragspflicht endet zum Ende des Mo-
nats, in dem die Betreuung endet
oder die Kündigung des Platzes wirk-
sam wird.

(2) Die Höhe des Elternbeitrages ist nach
Einkommensgruppen, Betreuungs-
umfang und für Kindertageseinrich-
tungen in Beiträge für Kinder unter 3
Jahre und Kinder über 3 Jahre ge-
staffelt. Sie ergibt sich aus der Anlage
zu dieser Satzung.

(3) Die Eltern müssen bei Aufnahme des

Übersichtsplan Nr. 6  Maßstab 1 : 15.000
Abgrenzung des Bereiches des 
Bebauungsplanentwurfes Nr. 529
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Kindes in die Kindertageseinrichtung,
die Grund- oder Förderschule oder
offene Ganztagsschule oder bei Be-
ginn der Tagespflege und danach
jährlich unaufgefordert dem Amt für
Kinder, Jugendliche und Familien der
Stadt Münster schriftlich angeben
und nachweisen, welche Einkom-
mensgruppe nach Absatz 2 gemäß
der Anlage zu dieser Satzung ihren
Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist.
Der jährliche Nachweis über das Ein-
kommen entfällt, wenn der Elternbei-
trag in der höchsten Stufe festgesetzt
ist oder die Selbsteinschätzung in der
höchsten Stufe vorgenommen wurde.
Ohne Angaben zur Einkommenshöhe
oder ohne den geforderten Nachweis
ist der höchste Elternbeitrag zu leis -
ten.

(4) Der Elternbeitrag ist auch zu entrich-
ten, wenn die Leistungen der Kinder-
tagesbetreuung in der Kindertages-
einrichtung, der Grund- oder
Förderschule oder offenen Ganztags-
schule oder Kindertagespflege vor-
übergehend nicht beansprucht wer-
den. Schließungszeiten der
Kindertageseinrichtung und Ferien-
zeiten der Tagesbetreuungsperson
oder der Grund- oder Förderschule
oder offenen Ganztagsschule berüh-
ren die Beitragspflicht nicht.

(5) Für das Mittagessen in Kindertages-
einrichtungen, in Grund- oder 
Förderschulen oder offenen Ganz-
tagsschulen kann der Träger der Kin-
dertageseinrichtung bzw. die Schule
zusätzlich ein Entgelt verlangen.

(6) In der Kindertagespflege werden
Kosten für Mahlzeiten nicht geson-
dert erhoben. Bei einer Betreuung
von mehr als 45 Stun den monatlich
zahlen Eltern mindestens einen Be-
trag in der ersten Einkommensgruppe
der Tabelle (Mindestbeitrag)

§ 4
Geschwisterermäßigung

(1) Besuchen mehr als ein Kind einer Fa-
milie oder von Personen, die nach § 2
an die Stelle der Eltern treten, gleich-
zeitig eine Kindertageseinrichtung,
eine offene Ganztagsschule oder 
nehmen an einem ganztägigen Be-
treuungsangebot in Grund- oder
Förderschulen teil oder werden in
Kindertagespflege betreut, so ist der
El ternbeitrag mit Ausnahme des Min-
destbeitrages in der Kindertagespflege
nur für ein Kind zu zahlen. Ergeben
sich unterschiedlich hohe Beiträge, so
ist der höchste Beitrag zu zahlen.

(2) Besucht ein Kind eine Ersatzschule
sind die Elternbeiträge nur für die An-
gebote anerkennungswürdig, die
auch an städtischen Schulen unter
die Geschwisterermäßigung fallen.

§ 5
Maßgebliches Einkommen

(1) Maßgebliches Einkommen für die Be-
stimmung des Elternbeitrags nach § 3
ist die Summe der positiven Einkünfte
im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 Ein-
kommensteuergesetz (EStG). Ein Aus-
gleich mit Verlusten des zusammen-
veranlagten Ehegatten ist nicht zu-
lässig. Dem Einkommen im Sinne des 

Satzes 1 sind Unterhaltsleistungen für
die Eltern und das beitragspflichtige
Kind sowie steuerfreie Einkünfte, die
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
der Zahlungspflichten verbessern,
hinzuzurechnen. Für Beamte und ähn-
liche Einkommensbezieher, die keine
eigenen Beiträge zur Altersversorgung
erbringen, ist dem Einkommen nach
Satz 1 ein Zuschlag von 10 % hinzu-
zurechnen. Für das dritte und jedes
weitere Kind sind die Kinderfreibe-
träge nach § 32 Abs. 6 EStG abzuzie-
hen. Das Kindergeld nach dem Bun-
deskindergeldgesetz und ein Betrag
von monatlich 300 € des Elterngeldes
nach dem Elterngeldgesetz bleiben
anrechnungsfrei.

(2) Maßgebend ist das Einkommen des
jeweiligen Kalenderjahres.

(3) Pflegeeltern nach § 2 Absatz 2 dieser
Satzung zahlen einen Elternbeitrag in
der zweiten Einkommensstufe, wenn
Sie nicht nachweisen, dass das maß-
gebliche Einkommen der ersten Ein-
kommensstufe entspricht oder dass
sie Empfänger von Leistungen nach
dem SGB II oder SGB XII sind.

(4) Empfänger von Leistungen nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(SBG II) oder dem Zwölftem Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB XII) sind für
die Dauer des Leistungsbezuges
immer in der ersten Einkommens-
stufe der Anlage (Elternbeitrag
0,00 €) einzustufen.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. 8. 2009 in Kraft

Elternbeitragstabelle für Kindertageseinrichtungen:  
Jahres- 

Bruttoeinkommen 
Kind unter 3 Jahre 

 
Kind über 3 Jahre 

 25 Std.- 
Betreuung 

35 Std.- 
Betreuung 

45 Std.- 
Betreuung 

25 Std.- 
Betreuung 

35 Std.- 
Betreuung 

45 Std.- 
Betreuung 

bis 20.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
bis 25.000 € 43,00 € 60,00 € 68,00 € 19,00 € 26,00 € 42,00 € 
bis 37.000 € 89,00 € 124,00 € 141,00 € 32,00 € 44,00 € 71,00 € 
bis 50.000 € 130,00 € 183,00 € 209,00 € 52,00 € 73,00 € 115,00 € 
bis 62.000 € 173,00 € 243,00 € 277,00 € 82,00 € 115,00 € 178,00 € 
über 62.000 € 195,00 € 274,00 € 313,00 € 108,00 € 151,00 € 235,00 € 
 

Anlage zur Satzung

Elternbeitragstabelle für Kindertageseinrichtungen:
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Die vorstehende Satzung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

Auf die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 6 Satz
1 GO NW wird hingewiesen. Diese Be-
stimmung lautet wie folgt:

§ 7 Abs. 6 Satz 1

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtli-
che Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 25. Juni  2009

Der Oberbürgermeister
Dr. Tillmann

Ablauf von Nutzungsrechten an
Grabstätten auf dem Waldfriedhof
Lauheide und den Friedhöfen Wol-
beck, Angelmodde, Hohe Ward,
Albachten und Nienberge

Nach  § 14 Abs. 1, 6 und § 17 Abs. 5, 6
der Satzung für die Benutzung der Fried-
höfe der Stadt Münster sind die Nut-
zungsrechte an folgenden Grabstätten
abgelaufen.

Waldfriedhof Lauheide

Abteilung
EIDR 261 ZG
EIDR 482 ZG
EIDR DI 18 ZG
EIDR DVI 32 ZG
I 12 EU
I 262 ZG
I 361 ZG
I 45 ZG
II 113 ZB
II 149 EB
II 180 EB
II 213 ZG
II 30A ZB
II 398 ZG
II 462 ZG
III 126 VB
III 138 ZB
III 154 EB
III 183 ZB
III 189 EB
III 210 EB
III 223 EB
III 249 EB

Abteilung
III 30 ZG
III 495 ZG
IV 67 DB
IX 22 ZG
V 10 DG
VIII 187 ZG
VIII 207 ZG
VIII 269 ZG
VIII 98 ZG
XIV 316 ZG
XIV 48 ZG
XIV 489 ZG
XIV 683 ZG
XIV 688 ZG
XIV 697 ZG
XIV 705 ZG
XIV 714 ZG
XIV 721 ZG
XIV 724 ZG
XV 12 DG
XV 585 ZG
XV 599 ZG
XV 609 ZG
XV 643 ZG
XV 910 ZG
XIV 10 Reihengräber
XIV 13 Reihengräber
XIV 14 Reihengräber

Friedhof Wolbeck

Feld
C 54 ZW
C 61 ZW
D1 16 EW

Elternbeitragstabelle für Kindertagespflege:        
Jahres- 

Bruttoeinkommen 
bis 45 
Std. 
mtl. 

bis 65 
Std. 
mtl. 

bis 90 
Std. 
mtl. 

bis 110 
Std. 
mtl. 

bis 130 
Std. 
mtl. 

bis 155 
Std. 
mtl. 

bis 175 
Std. 
mtl. 

bis 195 
Std. 
mtl. 

über 195 
Std. 
mtl. 

bis 20.000 €  0,00 € 10,00 € 15,00 € 15,00 € 20,00 € 20,00 € 26,00 € 26,00 € 26,00 € 
bis 25.000 € 16,00 € 33,00 €  47,00 € 54,00 € 66,00 € 73,00 € 88,00 € 95,00 € 103,00 € 
bis 37.000 € 33,00 € 58,00 € 81,00 € 96,00 € 115,00 € 130,00 € 154,00 € 169,00 € 187,00 € 
bis 50.000 € 49,00 € 80,00 € 112,00 € 133,00 € 160,00 € 181,00 € 214,00 € 235,00 € 262,00 € 
bis 62.000 € 64,00 € 103,00 € 143,00 € 172,00 € 205,00 € 233,00 €  275,00 € 303,00 € 339,00 € 
über 62.000 €  73,00 € 115,00 € 160,00 € 193,00 € 230,00 €  262,00 € 308,00 € 339,00 €  381,00 € 
       

Elternbeitragstabelle für Förder- und Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen 
und offenen Ganztagsschulen  
  Betreuungszeit 
Jahresbruttoeinkommen bis max. 13.30 Uhr 

(Schule von „8 - 1“) 
bis 14.00 Uhr 

(gilt nicht für offene Ganz-
tagsschulen) 

bis 15.00 Uhr und länger 
(offene Ganztagsschule 
und andere Angebote) 

bis 20.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
bis 25.000 € 18,00 € 26,00 € 42,00 € 
bis 37.000 € 26,00 € 40,00 € 68,00 € 
bis 50.000 € 34,00 € 53,00 € 95,00 € 
bis 62.000 € 38,00 € 64,00 € 120,00 € 
über 62.000 € 44,00 € 73,00 € 150,00 € 

Elternbeitragstabelle für Kindertagespflege:

Elternbeitragstabelle für Förder- und Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen:
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Friedhof Angelmodde

Feld
16 131 ZG
17 142 ZG
2 59 ZW

21 91 RG
21 92 RG
21 93 RG
21 94 RG
21 95 RG
21 96 RG
21 97 RG
21 98 RG

Friedhof Hohe Ward

Abteilung/Feld
A 2 27 KG

28 KG
29 KG
30 KG
55 KG
56 KG
57 KG
58 KG
81 KG
82 KG
83 KG
84 KG

A 4 Reihengräber

B 1 KG

Friedhof Albachten

Feld/Reihe
1 10 KG
2/7 4 RG
2/7 6 RG
2/7 7 RG
2/7 8 RG
2/7 9 RG
2/12 1 RG
2/12 2 RG
2/12 3 RG
2/12 4 RG

Friedhof Nienberge

Feld/Reihe
1A 1 RG
1A 2 RG
1A 3 RG
1A 4 RG
1A 5 RG
1A 6 RG
1A 7 RG
1A 8 RG
1A 9 RG
1A 10 RG
1A 11 RG

Feld/Reihe
2/3 9 RG
2/3 10 RG
2/3 11 RG

Die Nutzungsberechtigten werden gebe-
ten, die Verlängerung der Nutzungsrechte
beim Städtischen Amt für Grünflächen
und Umweltschutz – Friedhofswesen –
Waldfriedhof Lauheide, Zimmer Nr. 5, zu
beantragen.

Falls eine Verlängerung nicht gewünscht
wird, sind Grabmale, Laternen und Pflan-
zen bis zum 31. 12. 2009 von den Grab-
stätten zu entfernen.

Münster, den 26. Juni 2009

Der Oberbürgermeister
I. V.

Paal
Stadtrat

Gewässerunterhaltungsarbeiten
im Verbandsgebiet Amelsbüren-
Hiltrup

Der Wasserverband Amelsbüren-Hiltrup
in Münster kündigt hiermit die Durchfüh-
rung der diesjährigen Unterhaltungsarbei-
ten an den Gewässern II. Ordnung im
Verbandsgebiet an.

Aufgabe der Gewässerunterhaltung
gemäß der Wassergesetze ist es, einen
ordnungsmäßigen Zustand des Gewäs-
sers und der Ufer für den Wasserabfluss
zu erhalten und die günstigen Wirkungen
des Gewässers für den Naturhaushalt
und die Gewässerlandschaft zu bewah-
ren und zu entwickeln.

Die Eigentümer und Nutzungsberechtig-
ten des Gewässers und seine Anlieger
werden daran erinnert, daß sie die zur
Gewässerunterhaltung erforderlichen Ar-
beiten und Maßnahmen am Gewässer
und auf den Ufergrundstücken zu dulden
haben. Die Anlieger hab das auf die Bö-
schungsoberkante gebrachte Räumgut
zu beseitigen. Sie sind verpflichtet, den
entlang der Böschungsoberkante verlau-
fenden Unterhaltungsstreifen am Gewäs-
serrand auf 0,80 m Breite von jeglicher
Bewirtschaftung freizuhalten.

Rechtsgrundlage: § 30 Wasserhaushalts-
gesetz, § 97 Landeswassergesetz in Ver-
bindung mit der Verbandssatzung.

Wasserverband Amelsbüren-Hiltrup

Aloys Mönninghoff
Verbandsvorsteher
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